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Zusammenfassung 

In der Max-Liebermann-Straße in 04425 Taucha ist der Neubau eines Lebensmitteldis-
counters mit Backfiliale vorgesehen. Im Rahmen dieser Untersuchung waren die  
Schallimmissionen in der schutzbedürftigen Nachbarschaft beim Betrieb des Markts zu 
ermitteln. 

Folgende Randbedingungen werden zur Beurteilung der schalltechnischen Situation 
angesetzt: 

 Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Gebäude befinden sich in einem allgemei-
nen Wohngebiet. 

 Betriebszeiten des Lebensmittelmarkts zwischen 6 Uhr und 22 Uhr 

 2.688 Pkw-Bewegungen im Bereich des Parkplatzes zwischen 6 und 22 Uhr an 
Werktagen und 20 Bewegungen in der lautesten Nachtstunde 

 1.344 Pkw-Bewegungen im Bereich des Parkplatzes zwischen 6 und 22 Uhr an 
Sonn- und Feiertagen 

 Die Fahrgassen des Parkplatzes sind asphaltiert. 

 Die Warenanlieferung des Markts erfolgt mit maximal 4 Lkw-Fahrten an Werktagen 
und 2 Transporter-Fahrten im Tagzeitraum. Während der Nacht finden keine Anlie-
ferungen statt. 

 Einhausung des Anlieferbereichs  

 Ausführung der Einhausung mit einer schallabsorbierenden Deckenbekleidung 

 Schallemissionen von technischen Anlagen entsprechend Kapitel 6.4 

 um 3 dB(A) reduzierte Immissionsrichtwerte durch den geplanten Neubau eines 
Rewe-Markts 

 Anforderung an den Beurteilungspegel Tag im Bereich der Kindertagesstätte St. 
Moritz von ≤ 50 dB(A) 

 

Die reduzierten Immissionsrichtwerte werden unter den o.g. Voraussetzungen an den 
Immissionsorten eingehalten.  

Das Spitzenpegelkriterium wird bei der Nutzung des Markts durch Türen- und Heck-
klappenschließen bei Pkw’s im Tag- und Nachtzeitraum sowie die Druckluftgeräusche 
einer Bremsanlage von Lkws im Tagzeitraum unter Voraussetzung der vorgenannten 
Randbedingungen eingehalten. 
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1 Aufgabenstellung 

In der Max-Liebermann-Straße 1 in 04425 Taucha ist der Neubau eines Lebensmittel-
discounters (Netto-Markt) geplant. Die vor schutzbedürftigen Gebäuden in der Nach-
barschaft auftretenden, durch den Betrieb des Markts verursachten Schallimmissionen 
sind zu berechnen und an Hand der geltenden Regelwerke zu beurteilen. Gegebenen-
falls sind Schallschutzmaßnahmen zur Reduzierung der von dem Markt ausgehenden 
Schallimmissionen zu dimensionieren. 

 

2 Ausgangsdaten 

Zur Bearbeitung der Untersuchung werden folgende Unterlagen herangezogen: 

Inhalt Maßstab Datum erstellt 

Straßenbauplan 1 : 200 15.11.2023 ITN Ing.büro für Tiefbau Noack, 
12685 Berlin 

Lageplan SIP 1 : 500 20.11.2023 Ing.büro Steffen Mey, 
98693 Ilmenau 

 

 

3 Örtliche und bauliche Gegebenheiten und Planungen 

Der geplante Lebensmittelmarkt weist eine Nettoverkaufsfläche von 1.200 m2 auf. Die 
Einkaufswagenbox soll im Inneren des Marktgebäudes angeordnet werden. Nördlich 
des Bauvorhabens ist ein weiterer Markt (Rewe-Markt) als Ersatz für das bestehende 
Einkaufszentrum geplant.  

Der dem Markt zugeordnete Parkplatz mit 47 Stellplätzen ist nördlich des Marktgebäu-
des angeordnet, die Ein- und Ausfahrt erfolgt zur Sommerfelder Straße. Der Anliefer-
bereich soll an der westlichen Seite des Marktgebäudes ausgeführt werden. 

Die im Einflussbereich des Marktes liegenden Wohngebäude an der Max-Liebermann-
Straße und der Kantstraße werden einem allgemeinen Wohngebiet gemäß BauNVO 
/1/ zugeordnet.  

Nordwestlich des Bauvorhabens befindet sich die Kindertagesstätte St. Moritz. 

Im Anhang 1 ist ein Lageplan dargestellt, dem die vorhandenen Gegebenheiten und 
Planungen entnommen werden können. 

 

 



 

Bericht Nr. 8695 vom 04.12.2023  Seite 6 von 12 

4 Beurteilungsgrundlagen 

Bei dem geplanten Neubau des Lebensmittelmarkts handelt es sich um eine nicht ge-
nehmigungsbedürftige Anlage im Sinn des Bundes-Immissionsschutzgesetzes /2/ 
(kurz: BImSchG). Bei der Errichtung und beim Betrieb derartiger Anlagen ist sicher zu 
stellen, dass 

 schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Tech-
nik vermeidbar sind und 

 nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf 
ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Die Beurteilung erfolgt nach der Verwaltungsvorschrift TA Lärm /3/. Zum Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft dürfen die in der Verwaltungsvorschrift angege-
benen Immissionsrichtwerte durch die Anlagengeräusche nicht überschritten werden. 

In Abhängigkeit von der Flächennutzung sind folgende Immissionsrichtwerte in 0,5 m 
Abstand vor den nächstgelegenen Fenstern benachbarter, fremder Wohngebäude in 
der TA Lärm festgesetzt: 

Flächennutzung gemäß BauNVO /1/ Immissionsrichtwert "außen" 
in dB(A) im Beurteilungszeitraum 

 Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet  55 40 

Abbildung 1: Immissionsrichtwerte "außen" 

Zusätzlich zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte sind die nachfolgend genannten 
Anforderungen der TA Lärm zu berücksichtigen. 

 Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um 
nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten 
(Spitzenpegelkriterium). 

 Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchs-
ten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

 Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist an Werktagen in der Zeit von 6 - 7 Uhr 
und 20 - 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 6 - 9 Uhr, 13 - 15 Uhr 
und 20 - 22 Uhr ein Zuschlag von 6 dB(A) für diese Tageszeiten mit erhöhter Emp-
findlichkeit (Ruhezeitenzuschlag) zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für Misch- und 
Gewerbegebiete. 

Nach einer Empfehlung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zu den räum-
lichen Anforderungen an Kindertageseinrichtungen ist an der Grundstücksgrenze tags 
ein Schalldruckpegel von 50 dB(A) nicht zu überschreiten. 
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Gemäß der TA Lärm sollen die Verkehrsgeräusche des mit einer Anlage verbundenen 
An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen durch Maßnahmen organi-
satorischer Art so weit wie möglich vermindert werden, wenn  

 sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rech-
nerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist, 

 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16.BImSchV) /4/ 
erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

In der 16. BImSchV sind folgende Immissionsgrenzwerte festgelegt: 

Flächennutzung gemäß BauNVO /1/ Immissionsgrenzwert "außen" 
in dB(A) im Beurteilungszeitraum 

 Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet 59 49 

Abbildung 2: Immissionsgrenzwerte für Verkehrslärm 

 

 

5 Berechnungsgrundlagen 

Den Berechnungen, die mit dem Computerprogramm Cadna/A der Fa. DataKustik 
GmbH, Gilching durchgeführt werden, liegen folgende Richtlinien und Regelwerke zu 
Grunde: 

 DIN ISO 9613-2, Entwurf /5/ 

 VDI 2720 /6/ 

 Parkplatzlärmstudie /7/ 

 RLS-19 /8/. 

Mittels der vorliegenden Daten wird eine detaillierte Prognose gemäß TA Lärm unter 
Berücksichtigung der abschirmenden und reflektierenden Wirkung des Gebäudebe-
stands und der vorhandenen topographischen Gegebenheiten durchgeführt. 
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6 Schallemissionen 

Die Schallemission betreffende Eingabedaten sowie die örtliche Lage der Schallquel-
len sind im Anhang 2 dokumentiert. Die Schallimmissionen in der Nachbarschaft des 
Lebensmittelmarkts werden vor allem von dem Pkw- und Lkw-Fahrverkehr sowie den 
im Freien befindlichen bzw. ins Freie abstrahlenden technischen Anlagen verursacht.  

Für den Lebensmittelmarkt wird eine Öffnungszeit zwischen 6 Uhr und 22 Uhr berück-
sichtigt. 

 

6.1 Parkplatz 

Für den Parkplatz wird von einer Nutzung zwischen 6 Uhr und 22 Uhr ausgegangen.  

Die Schallemission des Parkplatzes wird nach dem in der Parkplatzlärmstudie /7/ für 
schalltechnische Prognosen empfohlenen getrennten Verfahren berechnet. In dieser 
Studie ist die Bewegungshäufigkeit in Abhängigkeit von der Zuordnung zu einem be-
stimmten Gewerbe aufgeführt. Für den Stellplatzwechsel eines kleinen Verbraucher-
marktes sind in der Parkplatzlärmstudie 0,1 Bewegungen und für einen Discounter 
0,17 Bewegungen pro m2 Netto-Verkaufsfläche und Stunde angegeben.  

Die Netto-Märkte sind bezüglich ihres Sortimentes weder als typische Discounter noch 
als Verbrauchermärkte einzustufen. Für den geplanten Markt werden für den Stellplatz-
wechsel 0,14 Bewegungen pro m2 Netto-Verkaufsfläche und Stunde berücksichtigt.  

Aus den beschriebenen Berechnungsansätzen resultieren durch den Betrieb des 
Markts 2.688 Fahrzeugbewegungen pro Tag (An- oder Abfahrt) auf dem Parkplatz. 
Hierbei werden asphaltierte Fahrgassen vorausgesetzt. Für die lauteste Nachtstunde 
werden 20 Bewegungen im Bereich des Parkplatzes angesetzt. 

Die Geräusche beim Ein-/Ausparken, die von Einkaufswagen verursachten Geräusche 
sowie die Impulshaltigkeit der Geräusche werden entsprechend Parkplatzlärmstudie 
durch Ansatz von Zuschlägen für die Parkplatzart sowie das Taktmaximalpegelverfah-
ren berücksichtigt.  

Die aus der Lageplanskizze im Anhang 2 ersichtlichen Fahrstrecken zu den Stellplät-
zen werden getrennt nach den RLS-19 /8/ berechnet. 

 

6.2 Lieferverkehr 

Zur Belieferung des Marktes wird von 4 Lkw-Fahrten während des Tagzeitraums zwi-
schen 6 und 22 Uhr auf dem Betriebsgelände ausgegangen, wovon eine Anlieferung 
innerhalb der Ruhezeiten erfolgt.  

Zur Berechnung der Schallemission des Lkw-Verkehrs auf dem Betriebsgelände wird 
entsprechend des Technischen Berichts zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräu-
sche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen /9/ 
ein auf eine Stunde bezogener Schallleistungspegel von L’wA,1h = 63 dB herangezogen.  

Die Fahrstrecken sind der Lageplanskizze im Anhang 2 zu entnehmen.  
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Kleintransporter 

Es wird von 2 Fahrten mit Kleintransportern zum Backshop im Tagzeitraum ausgegan-
gen. Die Schallemission der auf dem Betriebsgelände befindlichen Fahrstrecken wird 
in Anlehnung an /8/ mit einem auf eine Stunde bezogenen Schallleistungspegel von 
L’WA,1h = 58 dB berechnet. 

 

6.3 Verladegeräusche Lkw 

Zur Reduzierung der Geräusche bei Verladetätigkeiten ist eine Einhausung des Anlie-
ferbereichs erforderlich. Die Decke der Einhausung ist absorbierend auszubilden, der 
Schallabsorptionsgrad sollte w ≥ 0,7 betragen. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich 
bei Verladetätigkeiten ein auf eine Stunde bezogener Schalldruckpegel von 
Li ≤ 80 dB(A) innerhalb der Einhausung, der entsprechend der o.g. Lkw-Fahrten an der 
Öffnung der Einhausung angesetzt wird. 

Während der Anlieferzeiten sind die Kühlaggregate von Lkw’s auszuschalten bzw. 
elektrisch zu betreiben. 

 

6.4 Technische Anlagen 

Als ins Freie abstrahlende bzw. im Freien befindliche Schallquellen werden die nach-
folgend aufgeführten Anlagen betrachtet. Die Lage der Anlagen ist der Lageplanskizze 
im Anhang 2 zu entnehmen. 

 10x Dachventilator (nur Tagbetrieb) je Lw = 54 dB(A) 

 Verflüssiger (Tag- und Nachtbetrieb)  Lw = 64 dB(A) 

 RLT-Anlage Außenluftöffnung  Lw = 67 dB(A) 
(Schalldämpfer mit einer Einfügungsdämpfung von ≥ 10 dB bei 250 Hz erforderlich) 

 RLT-Anlage Fortluftöffnung  Lw = 67 dB(A) 
(Schalldämpfer mit einer Einfügungsdämpfung von ≥ 20 dB bei 250 Hz erforderlich) 

 Wärmepumpe Backshop  Lw = 68 dB(A) 

 3x Wärmepumpe Markt je Lw =  65 dB(A) 
Nachtzeitraum (Silent-Betrieb)  je Lw =  60 dB(A) 

Die Geräusche der Anlagen dürfen nicht tonhaltig sein.  

Bei abweichenden Randbedingungen bzgl. Lage oder schalltechnischer Daten ist die 
Eignung der technischen Anlagen erneut zu überprüfen. 
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6.5 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Beim Betrieb eines Parkplatzes treten kurzzeitige Geräuschspitzen vor allem durch Tü-
ren- und Heckklappenschließen bei Pkw’s auf. Vom Heck- bzw. Kofferraumklappen-
schließen werden nach /7/ maximale kurzzeitige Geräuschspitzen mit Schallleistungs-
pegeln von bis zu LW = 97,5 dB(A) verursacht.  

Durch die Betriebsbremse bei einem Lkw ist nach /9/ mit kurzzeitigen Geräuschspitzen 
von bis zu LW = 108 dB(A) zu rechnen.  

 

7 Schallimmissionen und Beurteilung 

7.1 Beurteilungspegel 

Zur Beurteilung der Schallsituation werden die Beurteilungspegel, die durch den Be-
trieb des Lebensmitteldiscounters verursacht werden, vor den nächstgelegenen 
schutzbedürftigen Gebäuden berechnet. Die Immissionsorte (kurz IO) sind in der La-
geplanskizze im Anhang 2 dargestellt.  

Da auch von dem geplanten Rewe-Markt Schallemissionen ausgehen, werden als An-
forderung im Bereich der nächstgelegenen Wohngebäude um 3 dB(A) reduzierte Im-
missionsrichtwerte zur Beurteilung herangezogen. 

Sämtliche Berechnungsergebnisse sowie die Teil-Beurteilungspegel der einzelnen 
Schallquellen sind im Anhang 3 tabellarisch dokumentiert. In der nachfolgenden Abbil-
dung sind die Beurteilungspegel an den Immissionsorten im Vergleich mit den redu-
zierten Immissionsrichtwerten dargestellt. 

 
 

Immissionsort Beurteilungs- 
pegel Tag  

reduzierter 
Immissions-
richtwert Tag 

Beurteilungs- 
pegel Nacht 

reduzierter Im-
missionsricht-

wert Nacht 

Max-Liebermann-Str. 4 
IO 1 Nordostfassade  OG 
IO 2 Nordostfassade  OG 

 
50 dB(A) 
50 dB(A) 

 
52 dB(A) 

 
37 dB(A) 
37 dB(A) 

 
37 dB(A) 

Otto-Dix-Straße 1 
IO 3 Nordostfassade  DG 

 
42 dB(A) 

 
32 dB(A) 

Max-Liebermann-Str. 3 
IO 4 Nordwestfassade OG 

 
29 dB(A) 

 
18 dB(A) *) 

Kantstraße 1 
IO 5 Südwestfassade OG 
IO 6 Südwestfassade  DG 

 
47 dB(A) 
47 dB(A) 

 
34 dB(A) 
34 dB(A) 

IO 7 Kita St. Moritz 
Grundstück SO-Ecke  

 
50 dB(A) 

 
50 dB(A) 

 
- 

 
- 

Abbildung 3: Vergleich der für Werktage prognostizierten Beurteilungspegel an schutzbedürftigen Ge-
bäuden und Grundstücken mit den reduzierten Immissionsrichtwerten Tag und Nacht 
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Wie die Aufstellung zeigt, werden die reduzierten Immissionsrichtwerte durch den Be-
trieb des Lebensmitteldiscounters unter Zugrundelegung der o.g. Randbedingungen 
für den Tag- und Nachtzeitraum eingehalten. 

Betrieb an Sonntagen 

Für den Backshop ist sonntags eine Öffnung zwischen 7 und 18 Uhr geplant. In der 
Abbildung 4 sind die Beurteilungspegel bei Ansatz von 7 Stunden Ruhezeit, im Ver-
gleich mit Werktagen einer Halbierung des Fahrzeugaufkommens (1.344 Bewegungen 
zwischen 6 und 22 Uhr) sowie keiner Lkw-Anlieferung dargestellt.  

Immissionsort Beurteilungs- 
pegel Tag  

reduzierter 
Immissions-
richtwert Tag 

Max-Liebermann-Str. 4 
IO 1 Nordostfassade  OG 
IO 2 Nordostfassade  OG 

 
49 dB(A) 
49 dB(A) 

 
52 dB(A) 

Otto-Dix-Straße 1 
IO 3 Nordostfassade  DG 

 
41 dB(A) 

Max-Liebermann-Str. 3 
IO 4 Nordwestfassade OG 

 
29 dB(A) 

Kantstraße 1 
IO 5 Südwestfassade OG 
IO 6 Südwestfassade  DG 

 
45 dB(A) 
45 dB(A) 

Abbildung 4: Vergleich der für Sonntage prognostizierten Beurteilungs- 
pegel an schutzbedürftigen Gebäuden mit den reduzierten  
Immissionsrichtwerten Tag  

 

7.2 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Heckklappen- und Türenschließen 

Durch Heckklappenschließen von Fahrzeugen auf dem Parkplatz können an dem 
nächstgelegenen Immissionsort IO 1 kurzzeitige Geräuschspitzen von bis zu 60 dB(A) 
erreicht werden. Das Spitzenpegelkriterium wird während des Tag- und Nachtzeit-
raums nicht verletzt. 

Entlüftungsgeräusch einer Lkw-Betriebsbremse 

Durch die Druckluft-Bremsanlage bei Lkw‘s können am den Fahrstrecken nächstgele-
genen Immissionsort IO 2 kurzzeitige Geräuschspitzen von bis zu 74 dB(A) erreicht 
werden. Das Spitzenpegelkriterium ausgehend von der Bremsanlage bei Lkws ist somit 
für den Tagzeitraum erfüllt. 
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7.3 Fahrverkehr auf den öffentlichen Straßen 

Bei der Sommerfelder Straße handelt es sich um eine Gemeindeverbindungsstraße. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass auf dieser Straße eine im Vergleich mit 
dem durch den Markt verursachten Fahrverkehr deutlich höhere Frequentierung vor-
handen ist. Dadurch ist sicher gestellt ist, dass eine Vermischung mit dem übrigen Ver-
kehr erfolgt, so dass keine organisatorischen Maßnahmen zur Reduzierung des Ver-
kehrsaufkommens erforderlich sind. 

 

8 Qualität der Prognose 

Derzeitig gibt es keine allgemein anerkannten und eingeführten Methoden zur qualita-
tiven Kennzeichnung der Aussagequalität von Schall-Immissionsprognosen.  

In der Literatur /10/ ist die Vorgehensweise bei der Berechnung der Unsicherheit des 
Beurteilungspegels mit dem von uns verwendeten Schallausbreitungsprogramm 
Cadna/A ausführlich beschrieben. 

Die Genauigkeit der Berechnungsergebnisse wird bestimmt durch die Ausbreitungsal-
gorithmen und die Messunsicherheit bei den angesetzten Schallleistungspegeln. 

Die Gesamtunsicherheit (Sigma) der prognostizierten Beurteilungspegel ist der Tabelle 
mit den Gesamt-Beurteilungspegeln im Anhang 3 zu entnehmen. 

Für den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschätzungen im Sinne einer 
konservativen oder worst case-Betrachtung angesetzt werden, entspricht der so prog-
nostizierte Beurteilungspegel direkt der oberen Vertrauensgrenze L0. Ein weiterer Zu-
schlag gemäß dem o.g. Zusammenhang ist somit nicht mehr erforderlich.  

 

Gera, den 04.12.2023 

Ingenieurbüro A. Bührer 

Beratende  Ingenieure  für 
Wärmeschutz und Akustik 

 
Arnulf Bührer 
Dipl.-Ing.(FH) für Bauphysik 
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Anhang 2 

 

Schallemissionen 

Lage der Schallquellen  
und der Immissionsorte 

Oktavspektren der 
Schallquellen 

Emissions- und Geometriedaten 
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Neubau eines Lebensmitteldiscounters mit Backfiliale 
Max-Liebermann-Straße in 04425 Taucha 

 

Bericht Nr. 8695 vom 04.12.2023 

Eingabedaten - Emissionsdaten 

 Punktquelle 

Lw Schallleistungspegel der Quellen 

Li mittlerer Schalldruckpegel im Inneren 
des Gebäudes 

Freq maßgebliche Frequenz der Quelle 

K0 Raumwinkelmaß 

R bewertetes Schalldämm-Maß  
des betrachteten Bauteils 

Fläche Fläche des Außenhautelements 

 Flächen- bzw. Linienschallquelle 

Lw Schallleistunspegel der Quellen 

Lw' längenbezogener Schallleistungspegel 

Lw" flächenbezogener Schallleistungspegel 

Freq maßgebliche Frequenz der Quelle 

K0 Raumwinkelmaß 

 Straße 

Lme Emissionspegel 

DTV durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke 

M maßgebende stündliche Verkehrsstärke  

p maßgebender Lkw-Anteil 

RQ Regelquerschnitt 

Dstro Korrektur für unterschiedliche 
Straßenoberflächen 

Drefl Pegelerhöhung durch 
Mehrfachreflexion 

Hbeb mittlere Höhe von baulichen Anlagen 

Es ist lediglich die Eingabe 

- des Gesamtschallleistungspegels einer Fläche bzw. eines Streckenabschnitts oder 
- der flächenbezogene bzw. längenbezogene Schallleistungspegel 

erforderlich. 

 





 

Neubau eines Lebensmitteldiscounters mit Backfiliale 
Max-Liebermann-Straße in 04425 Taucha 

 

Bericht Nr. 8695 vom 04.12.2023 

Eingabedaten - Geometriedaten 

 Punktquelle 

X, Y Achsenabschnitte bezogen auf  
den definierten Nullpunkt 

Z Höhe der Schallquelle 

Boden Bodenhöhe 

 Flächen- bzw. Linienschallquelle 

Typ Art der Schallquelle 

Auft. lmax erzwungene Aufteilung der Teilflächen, 
ansonsten erfolgt eine automatische 
Aufteilung 

X, Y Achsenabschnitte bezogen auf  
den definierten Nullpunkt 

Z Höhe der Schallquelle 

 Häuser 

Höhe Höhe des Gebäudes 

Absorption Eingabe der Absorptionsgrade, wenn 
mit Reflexionen gerechnet wird 

definierter Nullpunkt 

x- und  
y-Achse 

Koordinaten in Anlehnung an das 
Gauß-Krüger-Koordinatensystem 

 

 











 

Bericht Nr. 8695 vom 04.12.2023 

 

Anhang 3 

 

Schallimmissionen 

 

Gesamt-Beurteilungspegel 

Teil-Beurteilungspegel Tag und  
Nacht der einzelnen Schallquellen 

 
 



Neubau Lebensmitteldiscounter mit Backfiliale

Max-Liebermann-Straße in 04425 Taucha

Bezeichnung Nutz.art Höhe

Gebiet

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht X Y Z

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m) (m) (m) (m)

IO 1 Max-Liebermann-Str. 4 OG 49,7 37,0 2,0 2,2 52 37 WA 4,50 5387,50 4311,64 4,50

IO 2 Max-Liebermann-Str. 4 OG 50,1 37,3 1,8 2,0 52 37 WA 4,50 5391,27 4304,83 4,50

IO 3 Otto-Dix-Str. 1 DG 42,3 31,9 2,0 1,9 52 37 WA 7,50 5398,43 4274,23 7,50

IO 4 Max-Liebermann-Str. 3 OG 28,7 18,3 1,5 2,0 52 37 WA 4,50 5446,99 4283,86 4,50

IO 5 Kantstr. 2 OG 46,8 34,4 1,9 2,2 52 37 WA 4,50 5518,36 4397,36 4,50

IO 6 Kantstr. 2 DG 46,6 34,2 1,9 2,2 52 37 WA 7,50 5517,57 4399,61 7,50

IO 7 Kita St. Moritz 50,3 38,1 2,2 2,6 50 50 WA 1,50 5389,36 4331,82 1,50

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Lärm-

art

Gewerbe

Gewerbe

KoordinatenPegel Lr Standardab-

weichung s sionsrichtwert

red. Immis-

IMMI1

Schallimmissionen

- Gesamt-Beurteilungspegel -

- Immissionsortdaten -



Neubau Lebensmiteldiscounter mit Backfiliale
Max-Liebermann-Straße in 04425 Taucha

Quelle IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7
Max-Lieber- Max-Lieber- Otto-Dix-Str. 1 Max-Lieber- Kanstraße 3 Kanstraße 3 Kita
mann-Str. 4 mann-Str. 4 mann-Str. 3 St. Moritz
Nordost OG Nordost OG Nordost DG Nordwest OG Südwest OG Südwest DG Grundstück

Dachventilator 13,1 14,9 17,5 9,6 -0,1 -0,1 11,9

Dachventilator 11,4 12,1 9,8 5,8 0,9 1,0 10,6

Dachventilator 10,8 11,4 9,5 6,1 1,0 1,1 9,3

Dachventilator 10,3 10,9 9,1 6,1 1,2 1,3 9,2

Dachventilator 13,8 12,7 8,8 5,0 1,3 1,7 10,8

Dachventilator 10,6 13,3 8,4 4,8 1,7 2,2 11,1

Dachventilator 11,4 10,0 6,8 4,8 2,4 2,8 8,9

Dachventilator 10,0 8,6 6,7 5,0 2,4 2,7 9,8

Dachventilator 7,6 7,1 6,5 5,5 2,6 2,8 7,4

Dachventilator 8,7 9,8 11,9 19,4 0,0 0,0 4,1

Lkw Anlieferung 38,4 38,9 33,3 14,6 32,1 32,1 39,2

Transporter Anl. 27,2 27,1 20,4 5,5 26,4 26,3 29,0

Fahrstrecke 9 Pkw 38,6 38,2 33,6 16,1 37,6 37,5 40,9

Fahrstrecke 12 Pkw 36,5 36,3 30,3 16,4 38,7 38,6 38,1

Fahrstrecke 11 Pkw 33,3 33,2 22,4 14,8 38,1 37,9 34,5

Fahrstrecke 15 Pkw 32,7 32,6 21,2 15,6 39,4 39,2 33,6

Verflüssiger 20,1 21,7 26,0 17,2 -10,0 -5,7 14,7

Parkplatz 45,7 45,4 38,3 23,8 42,4 42,3 47,8

RLT_Anlage Fortluft 23,7 25,4 29,4 6,1 -8,6 -3,8 19,1

RLT_Anlage Außenluft 30,2 31,5 14,9 4,9 -0,7 2,4 27,5

Wärmepumpe Bäcker 28,5 29,5 15,6 6,1 -2,3 -1,2 26,4

Wärmepumpe 1 31,1 32,8 15,9 6,0 -1,5 1,2 26,5

Wärmepumpe 2 30,7 32,5 14,8 6,1 -2,0 0,9 26,4

Wärmepumpe 3 30,4 32,0 13,8 6,1 -2,4 0,7 26,3

Öffnung Einhausung 44,5 45,6 34,3 21,1 9,8 13,7 40,2

Gesamt-Beurteilungspegel 49,7 50,1 42,3 28,8 46,8 46,7 50,3

Teilpegel Tag in dB(A)

LR_tg1

Schallimmissionen
Teil-Beurteilungspegel Tag



Neubau Lebensmiteldiscounter mit Backfiliale
Max-Liebermann-Straße in 04425 Taucha

Quelle IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7
Max-Lieber- Max-Lieber- Otto-Dix-Str. 1 Max-Lieber- Kanstraße 3 Kanstraße 3 Kita
mann-Str. 4 mann-Str. 4 mann-Str. 3 St. Moritz
Nordost OG Nordost OG Nordost DG Nordwest OG Südwest OG Südwest DG Grundstück

Dachventilator

Dachventilator

Dachventilator

Dachventilator

Dachventilator

Dachventilator

Dachventilator

Dachventilator

Dachventilator

Dachventilator

Lkw Anlieferung

Transporter Anl.

Fahrstrecke 9 Pkw 25,4 25,0 20,4 2,9 24,4 24,3 27,7

Fahrstrecke 12 Pkw 23,4 23,2 17,2 3,3 25,6 25,4 25,0

Fahrstrecke 11 Pkw 20,2 20,1 9,2 1,6 24,9 24,8 21,4

Fahrstrecke 15 Pkw 19,8 19,8 8,3 2,8 26,6 26,4 20,7

Verflüssiger 18,2 19,7 24,0 15,3 -11,9 -7,6 12,8

Parkplatz 34,6 34,2 27,2 12,6 31,2 31,1 36,7

RLT_Anlage Fortluft 21,8 23,5 27,5 4,1 -10,5 -5,8 17,2

RLT_Anlage Außenluft

Wärmepumpe Bäcker 26,6 27,6 13,7 4,2 -4,2 -3,2 24,4

Wärmepumpe 1 24,2 25,9 9,0 -0,9 -8,5 -5,8 19,6

Wärmepumpe 2 23,8 25,6 7,9 -0,9 -8,9 -6,0 19,5

Wärmepumpe 3 23,4 25,0 6,9 -0,8 -9,4 -6,2 19,4

Öffnung Einhausung

Gesamt-Beurteilungspegel 37,0 37,3 31,9 18,3 34,4 34,2 38,1

Teilpegel Nacht in dB(A)

LR_nt1

Schallimmissionen
Teil-Beurteilungspegel Nacht


